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RS OGH 1972/10/4 7Ob217/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1972

Norm

ABGB §1295 IId3

StVO §93 Abs2

Rechtssatz

Zur Haftung des Unternehmers für die Beschädigung eines mit dem Abtransport von Schnee aus dem Betriebsgelände

beauftragten Dritten durch von einem Betriebsgebäude abgehende Dachlawine, bevor noch die Arbeiter des

Unternehmers den Schnee vom Dach entfernt haben (hier Haftung verneint).

Entscheidungstexte

7 Ob 217/72
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